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Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen haben  

am 9. März 2026 unter der Nr. 5207/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „Staatliche Zuwendungen an ÖVP-Spender?“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Eingangs darf angemerkt werden, dass es während des anfragegegenständlichen Zeitraums 

mehrere Novellen zum Bundesministeriengesetz 1986 gab, die zum Teil erhebliche 

Veränderungen in der Zusammensetzung der Bundesministerien bewirkt haben, weshalb 

eine seriöse Vergleichbarkeit nicht gegeben ist. 

Zu den Fragen 1 bis 22, 24 bis 26, 29 und 30: 

• Welche Auszahlungen an Alfred Wagner Stahl-Technik & Zuschnitt GmbH  

(FN 301101x) wurden in den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in 

Ihrem Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

• Welche Auszahlungen an Almwellness-Hotel Tuffbad GmbH (FN 12316m) wurden in 

den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem 

Verantwortungsbereich budgetwirksam? 
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• Welche Auszahlungen an Asamer Kies- und Betonwerke GmbH (FN 107110s) wurden 

in den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem 

Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

• Welche Auszahlungen an BM BHK Bau-GmbH (FN 227440x) wurden in den Jahren 

2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem Verantwortungsbereich 

budgetwirksam? 

• Welche Auszahlungen an Blue Circle Trading GmbH (FN 557977f) wurden in den 

Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem 

Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

• Welche Auszahlungen an Deuring Group GmbH (FN 229362y) wurden in den Jahren 

2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem Verantwortungsbereich 

budgetwirksam? 

• Welche Auszahlungen an Gort Rudolf GmbH (FN 53410w) wurden in den Jahren 2020, 

2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem Verantwortungsbereich 

budgetwirksam? 

• Welche Auszahlungen an Greiter Herrmann GmbH (FN 405269i) wurden in den Jahren 

2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem Verantwortungsbereich 

budgetwirksam? 

• Welche Auszahlungen an Harlander Baumanagement GmbH (FN 236260t) wurden in 

den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem 

Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

• Welche Auszahlungen an Husqvarna Austria (FN 186596g) wurden in den Jahren 

2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem Verantwortungsbereich 

budgetwirksam? 

• Welche Auszahlungen an Ing. Bellina Bau-Gesellschaft m.b.H. (FN 61884g) wurden in 

den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem 

Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

• Welche Auszahlungen an Laimer Ges.m.b.h. (FN 195981h) wurden in den Jahren 

2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem Verantwortungsbereich 

budgetwirksam? 

• Welche Auszahlungen an Lillot Silva GmbH (FN 479784s) wurden in den Jahren 2020, 

2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem Verantwortungsbereich 

budgetwirksam? 

• Welche Auszahlungen an Niederösterreichische Versicherung AG (FN 100888s) 

wurden in den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem 

Verantwortungsbereich budgetwirksam? 
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• Welche Auszahlungen an PROBIG GmbH (FN 181907k) wurden in den Jahren 2020, 

2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem Verantwortungsbereich 

budgetwirksam? 

• Welche Auszahlungen an Raiffeisenbank Walding-Ottensheim eGen (FN 77850k) 

wurden in den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem 

Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

• Welche Auszahlungen an Raiffeisenlandesbank Burgenland und Revisionsverband 

eGen (FN 121834v) wurden in den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 

jeweils in Ihrem Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

• Welche Auszahlungen an Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft  

(FN 247579m) wurden in den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils 

in Ihrem Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

• Welche Auszahlungen an SANAG Sanierung GmbH (FN 571639x) wurden in den 

Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem 

Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

• Welche Auszahlungen an „TOSCA“ Liegenschaftsvermietungs GmbH & Co KG  

(FN 184902s) wurden in den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in 

Ihrem Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

• Welche Auszahlungen an Wohnbauservice Bauträgergesellschaft (FN 1064041) 

wurden in den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem 

Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

• Welche einzelnen Zahlungs- bzw. Vertragsvorgänge liegen den Antworten auf die 

Fragen 1 bis 21 zugrunde, und wie lauten die jeweiligen Einzelangaben? (Bitte um 

tabellarische Aufschlüsselung je Auszahlung/Vertrag unter Angabe von: Datum der 

Anordnung/Valuta, Betrag, Budgetstelle/Untergliederung (UG) bzw. Kontierung, 

Zahlungsgrund und konkrete Leistungsbeschreibung, Vertrags-/Auftragsbezeichnung, 

Laufzeit, Auftragnehmer/Empfänger (inkl. FB-Nr. und Sitz)) 

• Welche konkreten Leistungen stehen den jeweiligen Auszahlungen gemäß den Fragen 

1 bis 23 gegenüber? (Bitte um Aufschlüsselung je Auszahlung/Vertrag) 

• Wer sind die vertragsschließenden Teile der jeweiligen Vereinbarungen, auf welchen 

die Auszahlungen gemäß den Fragen 1 bis 23 beruhen? (Bitte um Aufschlüsselung je 

Zahlung/Vertrag) 

• Wurden Vergleichsangebote betreffend der von den in den Fragen 1 bis 21 

angeführten Unternehmen erbrachten Leistungen eingeholt? 

a. Wenn ja, wann? 

b. Wenn ja, von wem? 

c. Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 

3 von 54702/AB XXVIII. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at



 

 

4 von 5 

d. Wenn ja, war das jeweilige Unternehmen Bestbieter? 

e. Wenn ja, war das jeweilige Unternehmen Billigstbieter? 

f. Wenn nein, warum nicht? 

• Welche Auszahlungen an den im ÖVP-Rechenschaftsbericht 2024 genannten 

„Albanischen Kultur- und Sportverein ‚17 Shkurti‘“ (ZVR-Zahl 895772759) wurden in 

den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem 

Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

• Umfasst Ihr Verantwortungsbereich im Sinne dieser Anfrage neben der Zentralstelle 

auch alle nachgeordneten Dienststellen sowie ausgegliederte Rechtsträger und 

sonstige Einrichtungen, die in Ihrem Wirkungsbereich Zahlungen leisten, und sind die 

Fragen 1 bis 29 entsprechend für den gesamten Ressortbereich zu beantworten und 

beantwortet? 

Die Auszahlungen an die in den Fragestellungen genannten Unternehmen durch das 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und 

Wasserwirtschaft (BMLUK) einschließlich der nachgeordneten Dienststellen können der 

nachfolgenden Tabelle entnommen werden: 

Unternehmen 
Datum der 

Zahlung 
Leistung/Zahlungsgrund UG Laufzeit 

Betrag 
in Euro  

Asamer Kies- und 
Betonwerke GmbH 

06.04.2020 
Thermische Gebäudesanierung 
pauschal (Förderung 
Umweltförderungsgesetz) 

43 10 Jahre 7.419 

Harlander 
Baumanagement 
GmbH 

11.11.2021 
Elektro-PKW pauschal (Förderung 
Umweltförderungsgesetz) 

43 4 Jahre 4.000 

Lillot Silva GmbH 23.02.2022 
Durchforstung, Jungbestandspflege 
(Förderung LE 14-20*) 

42 
ca. 11 

Monate 
5.949 

Lillot Silva GmbH 30.03.2022 
Schadholz Aufarbeitung (Förderung 
Waldfonds M5) 

42 
ca. 20 

Monate 
1.280 

Husqvarna Austria 
GmbH 

13.10.2022 
LED-Systeme pauschal (Förderung 
Umweltförderungsgesetz) 

43 10 Jahre 8.042 

Almwellness-Hotel 
Tuffbad GmbH & Co KG 

14.11.2023 
Wärmepumpen (Förderung 
Umweltförderungsgesetz) 

43 10 Jahre 25.259 

* Österreichisches Programm für Ländliche Entwicklung 2014-2020 

Die mehrjährigen Laufzeiten beziehen sich insbesondere auf den Nachweis des 

Umwelteffekts. 

Zu den Fragen 23 und 27: 

• Sind im Zeitraum 2020 bis 2025 darüber hinaus Auszahlungen an verbundene 

Unternehmen (Tochtergesellschaften, Muttergesellschaften, Konzernunternehmen) 

oder sonstige Rechtsträger erfolgt, die den in den Fragen 1 bis 21 angeführten 

Unternehmen wirtschaftlich zuzurechnen sind? 
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a. Wenn ja, an welche Rechtsträger? (Bitte um Angabe von Empfänger, FB-Nr., Sitz 

und Art der gesellschaftsrechtlichen/wirtschaftlichen Verbindung) 

b. Wenn ja, in welcher Höhe? (Bitte um Aufschlüsselung nach Jahren) 

• Wurden Auszahlungen an die in den Fragen 1 bis 23 angeführten Unternehmen (ganz 

oder teilweise) mittelbar geleistet (z. B. über Agenturen, Medienagenturen, 

Kommunikations- oder Eventagenturen, Rahmenvertragsnehmer, Subauftragnehmer, 

Abwicklungsstellen, Sammelrechnungen)? 

a. Wenn ja, über welche Stelle? 

b. Wenn ja, in welcher Höhe? 

c. Wenn ja, an welchen Endempfänger? 

Dem BMLUK liegen keine Informationen über Beteiligungsstrukturen von Unternehmen 

außerhalb des eigenen Vollziehungsbereichs vor. Zudem ist die Ermittlung von 

Beteiligungsstrukturen von Unternehmen kein Gegenstand der Vollziehung des BMLUK. 

Zur Frage 28: 

• Welche Auszahlungen an die im ÖVP-Rechenschaftsbericht 2024 auf den Seiten 186 ff 

genannten Privatpersonen wurden in den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 

2025 jeweils in Ihrem Verantwortungsbereich budgetwirksam, soweit diese 

Privatpersonen Gesellschafter oder Geschäftsführer von Unternehmen sind, Beamte 

sind oder sonst als relevante Akteure von Unternehmen mit staatlicher Beteiligung 

anzusehen sind? 

Es wird um Verständnis ersucht, dass eine Beantwortung der Frage nicht erfolgen kann, da 

die entsprechenden Informationen nicht in aufbereiteter und unmittelbar verfügbarer 

Form vorliegen und ihre Erhebung mit einem unverhältnismäßig hohen Ressourceneinsatz 

verbunden wäre, wodurch die gebotene Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und 

Wirtschaftlichkeit jedes Verwaltungshandelns nicht gewahrt bleiben würde. 

 

Mag. Norbert Totschnig, MSc 

5 von 54702/AB XXVIII. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at




		2026-05-08T10:34:01+0200
	Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
	Amtssignatur gemäß § 19 E-Government-Gesetz (E-GovG). Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2026-05-08T10:37:25+0200
	Parlamentsdirektion




